Nutzung und Veröffentlichung von Archivgut
Einleitung

Nutzungsordnungen der Archive regeln, was den Nutzern als Archivgut vorge​legt werden darf. 

Davon zu trennen sind die zivilrechtlichen Folgen der Veröffentlichung und Verbreitung der Informationen. Hierzu ist folgendes zu berücksichtigen: 

1. Urheberrechte 

1.1  Im Archiv sind Nutzungsansprüche von Urhebern an ihren Werken zu 

berücksichtigen (§§ 15 – 27 UrhG). Danach hat der Urheber das aus​schließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten, es also zu vervielfältigen, zu verbreiten, es auszustellen. Zudem hat der Urheber das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wieder​zugeben. Dies umfasst zum Beispiel das Vortragsrecht, das Recht der öf​fentlichen Zugänglichmachung, das Senderecht, das Recht durch Wieder​gabe durch Bild- und Tonträger und das Recht der Wiedergabe von Funksendungen. 

Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk zu nutzen (§§ 31 – 44 UrhG). 

Die Verwertungsrechte des Urhebers sind Eigentum im Sinne des Art. 14 GG. Sie sind vererbbar. Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach Tod des Urhebers (§ 64 UrhG). 

Liegen Urheberrechte vor, gibt es weit reichende Informationspflichten des Archivs über den Inhaber und zu den Schutzfristen. Es ist aber nicht Auf​gabe des Archivs, die Urheberrechte zu überwachen bzw. durchzusetzen. 

1.2  Zu den urheberrechtlich geschützen Werken in Archiven 

-  Amtliche Werke 

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen, Entschei​dungen und amtlich verfasste Leitsätze zu Entscheidungen haben keinen urhe​berrechtlichen Schutz (§ 5 UrhG). 

- Akten

Der größte Teil des in der Verwaltung entstehenden Schriftguts ist Routinearbeit und erfüllt nicht die Voraussetzungen eines urheberrechtlich geschützten Wer​kes (Anträge, Bescheide, Aktenvermerke, Sachstandsberichte). 

Anders sieht es jedoch bei Urteilen, Gutachten, Situationsanalysen, Bauzeich​nungen, Bebauungsplänen und geografischen Karten aus. 

-  Gutachten

Gutachten genießen stets Urheberrechtsschutz. Schützenswert ist die persönlich-geistige Schöpfung in der Art ihrer Darstellung. 

- Anwaltsschriftsätze

Diese genießen in der Regel Urheberrechtsschutz. 

-  Briefe 

Zu fragen ist, ob sich eine eigentümliche geistige Schöpfung aus der äußeren Formgebung oder dem originalen geistigen Inhalt des Briefes ergibt. Ist dies der Fall, besteht Urheberrechtsschutz. Bei gewöhnlichen Briefen des täglichen Le​bens gibt es allerdings keinen Urheberrechtsschutz. Dabei ist auf die Gesell​schaftsschicht des Verfassers abzustellen. 

- Technische Zeichnungen 

Schutzfähig ist nicht der Gegenstand an sich, nur die Form der Darstellung. Ausnahme: § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG: Danach sind bei Werken der Baukunst auch die Entwürfe geschützt. 

-  Fotos 

Hier sind Lichtbildwerke von Lichtbildern zu unterscheiden. Lichtbildwerke sind Fotografien, die durch künstlerische Gestaltung individuelle Werke dar​stellen. Lichtbilder sind alle anderen Fotografien. 

Lichtbildwerke genießen Urheberrechtsschutz, Lichtbilder Leistungsschutz. Beide sind urheberrechtlich gleich geschützt, es gelten aber verschiedene Schutzfristen: Bei Lichtbildwerken beträgt die Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers und bei Lichtbildern 50 Jahre nach Erscheinen bzw. Herstel​lung des Bildes. 

1.3  Kopien

Es gilt Kopierfreiheit für privaten und wissenschaftlichen Gebrauch (§ 53 UrhG). Besteht der wissenschaftliche Zweck in der Publikation, so ist das Zitiergebot nach § 51 UrhG zu beachten. 

1.4  Leistungsschutzrecht 

§ 70 UrhG sieht ein Leistungsschutzrecht für den Verfasser wissenschaftlicher Ausgaben vor. Darunter fallen zum Beispiel auch Chroniken und Inschriften sowie Plädoyers und Dialoge vor Gericht. Die Schutzfrist beträgt hier 10 Jahre. 

1.5  Ansprüche des Urhebers bei der Verletzung seiner Rechte 

1.5.1  Unterlassung (§ 97 UrhG)
Adressat von Unterlassungsansprüchen können sowohl das Archiv als auch der Nutzer sein, selbst bei Gutgläubigkeit. Gefordert werden kann eine so genannte strafbewehrte Unterlassungserklärung. Auch die Kosten des angreifenden An​waltes sind zu zahlen. Diese erreichen leicht eine Höhe von 1.000,00 €. 

1.5.2  Auskunft (§ 97 UrhG) 

Vom Urheber kann auch Auskunft verlangt werden, dies sowohl gegenüber dem Archiv als auch gegenüber dem Nutzer. 

1.5.3  Beseitigung (§ 97 UrhG) 

Der Urheber hat zusätzlich einen Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchti​gung, zum Beispiel bei unerlaubter Veränderung des Werkes. 

1.5.4  Schadensersatz bei Verschulden (§ 97 UrhG)

Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des Nutzers. Ein Rechtirrtum entschuldigt ihn nicht. In der Regel kann von Seiten des Urhebers Geldersatz im Rahmen einer angemessenen Lizenzgebühr gefor​dert werden. Der Urheber kann aber auch auf das Einstampfen einer Publikation oder dem Austausch von Blättern bestehen. 

1.6  Verjährung (§ 102 UrG) 

Die Verjährung tritt 3 Jahre ab Kenntnis seitens des Urhebers ein, spätestens 30 Jahre ohne Rücksicht auf die Kenntnis. 

2.  Persönlichkeitsrechte 

2.1  Allgemeines 

Das Persönlichkeitsrecht ist ein sehr weit gefasstes Schutzrecht und folgt aus Art. 1 und Art. 2 GG. Es ist ein subjektives Recht auf Achtung und Entfaltung der Persönlichkeit. Geschützt ist die Individualsphäre, das heißt die Bestimmung des Menschen in seiner Beziehung zur Umwelt, die Privatsphäre, die das ge​samte private Leben einschließlich des Familienlebens umfasst und die Intim​sphäre, also insbesondere die private Gedanken- und Gefühlswelt (zum Beispiel in Briefen oder Tagebuchaufzeichnungen). 

2.2  Spezialproblematik Straftäter 

Hier ist der Resozialisierungsgedanke zu berücksichtigen. Bei Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe gilt: Keine Berichterstattung unter Namensnennung mehr zulässig, sobald die Haftstrafe verbüßt ist bzw. die Haftentlassung erfolgt. 

Bei einer Verurteilung ohne Freiheitsstrafe liegt die Grenze in der Regel bei 6 Monaten. 

Sonderproblem bei Online-Archiven

Die Hanseatische Rechtsprechung bürdet hier dem Archiv auf, regelmäßig zu prüfen, wann ehemals zulässige Artikel herausgenommen werden müssen im Hinblick auf den Resozialisierungsgedanken bei den Tätern. Andere Gerichte (herrschende Meinung) sehen eine solche Verpflichtung nicht. Unabhängig muss aber der Nutzer des Archives die Persönlichkeitsrechte berücksichtigen (insbesondere den Resozialisierungsgedanken beachten). 

2.3  Ansprüche des Betroffenen 

Der Betroffene kann unterschiedliche Ansprüche geltend machen, so insbeson​dere folgendes fordern: 

-  Unterlassung (strafbewehrte Unterlassungserklärung) 

-  Gegendarstellung 

-  Richtigstellung 

-  Geldentschädigung 

Außerdem besteht ein Anspruch auf Aufnahme einer vom Betroffenen gefertig​ten berichtigenden Darstellung im Archiv. 

2.4  Verjährung 

Die Verjährung beträgt wiederum 3 Jahre ab Kenntnis seitens des Betroffenen. 

3.  Datenschutz 

3.1  § 20 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

Personenbezogene Daten sind grundsätzlich zu löschen, wenn die Speicherung unzulässig ist oder ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. 

Eine Ausnahme hierzu sieht § 20 Abs. 9 BDSG vor, der auf § 2 Abs. 1 – 6, 8 und 9 Bundesarchivgesetz verweist. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, hat der Betroffene keinen Anspruch auf Lö​schung der über ihn gespeicherten Daten. 

3.2  Im übrigen gilt § 35 BDSG im Hinblick auf Löschung bzw. Sperrung von 

  personenbezogenen Daten. 

4.  Gema 

Die Rechte der Gema sind zu beachten. Es gilt die übliche Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers. Die Gema nimmt aufgrund eines Vertrages 
mit dem Urheber die Rechte des Urhebers treuhänderisch wahr. Verstirbt der Urheber, wird die Gema für die Erben tätig. 
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